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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Darmann, Kolleginnen und Kollegen haben 

am 25. Februar 2015 unter der Nr. 3829/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend volksgruppenrelevante Förderungen im Jahr 2012 gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu Frage 1:  

 Welche finanziellen Mittel wurden im Jahr 2012 seitens des zuständigen Bundes-
ministeriums für volksgruppenrelevante Förderungen aufgewendet und sind somit 
den Volksgruppenorganisationen zugutegekommen? (Auflistung nach der jeweils 
durch die Fördersumme geförderten Volksgruppe, Projektname, Projektwerber, 
Projektinhalt, Projektgesamtkosten, geförderter Betrag sowie dem Ministerium 
bekannte weitere Förderstellen des Bundes für das jeweilige zu fördernde Pro-
jekt) 

 

Ich verweise auf den Bericht über die Volksgruppenförderung des Bundeskanzleram-

tes 2012, der in der Sitzung des Verfassungsausschusses am 28. Jänner 2015 be-

handelt wurde (III-40 d.B.). 

Dieser Bericht listet die Volksgruppenförderung wie folgt auf:  

- nach Volksgruppen und Förderart  
- nach Bundesland, Volksgruppen und Förderart 
- Struktur-/Projektförderung nach Volksgruppen 
- Strukturfördermittel nach Fördersparten 
- Projektfördermittel nach Fördersparten  
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- Fördermittel für jede der sechs Volksgruppen nach Förderkategorien und 
Fördersparten  

- Fördermittel nach Fördernehmern und Volksgruppe 
 

Im zwingend zu verwendenden Förderungsantragsformular hat der Antragsteller ge-

nerell die in den letzten fünf Kalenderjahren insgesamt erhaltenen Förderungen und 

die fördernden Stellen anzugeben. Darüber hinaus hat der Antragsteller für jede(s) 

förderbeantragte Maßnahme/Projekt im Rahmen des Finanzierungsplans auch die 

Drittmittel aufzugliedern und zwar nach fördernden Stellen, Betrag, Widmungszweck 

und Status. Eine Zuordnung nach Projektnamen würde einen nicht gerechtfertigten 

Verwaltungsaufwand bedeuten, da die meisten Volksgruppenförderungsverträge 

mehr als ein gefördertes Projekt/Maßnahme umfassen. 

 

Zu den Fragen 2 bis 4:  

 Gab es seitens des zuständigen Bundesministeriums Rückforderungen von volks-
gruppenrelevanten Förderungen im Jahr 2012? 

 Wenn ja, welche Projekte waren dem rückgeforderten Förderbetrag zugrunde lie-
gend? (Auflistung nach Projektnamen)  

 Wenn ja, welche Gründe waren für die Rückforderungen maßgeblich? (nach den 
betroffenen Projekten aufgegliedert) 

 

Aufstellung aller Rückforderungen des Förderungsjahres 2012  
Verein RF-Betrag € 

Slowenischer Kulturverein SRCE 1.234,25  
Kulturverein Österreichischer Roma 1.161,97  
Diözese Graz-Seckau/Ungarische Katholische Gemeinde Graz 197,50  
Slowenischer Kulturverein KOCNA 2.239,91  
Österreichisch-Slowakischer Kulturverein 2.020,66  
Artikel VII  - Kulturverein für Steiermark - Pavelhaus 400,00  
Slowenischer Kulturverein Globasnitz 724,98  
SONUS Musikwerkstatt Feistritz 839,25  
Peter Bornemisza Gesellschaft 466,84  
Universitätskulturzentrum UNIKUM 416,49  
Klub slowenischer Studentinnen und Studenten in Kärnten 300,00  
Ungarischer Kulturverein Mattersburg 34,66  
Präsidium der Kroatischen SPÖ Mandatare aus kroat. Und 
gemischtsprachigen Gem. im Bgld. 624,70  

UMIZ 235,79  
Volkshochschule der Burgenländischen Roma 74,69  
Ungarisches Studentenheim und Kulturzentrum Innsbruck 400,00  
Slowenischer Kulturverein Jepa - Basko jezero 2.600,00  
Klub slowenischer Studentinnen und Studenten in Wien - KSSSD 149,06  
Gesangsverein Jakob Petelin Gallus 600,00  
Ungarischer Schulverein 940,20  
Slowenischer Kulturverein Rosental ROZ 945,60  
Verein Kultur im Dorf 25,16  
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Bildungswerk der Burgenländischen Kroaten DOGH 1.096,90  
Mittelburgenländisch-Ungarischer Kulturverein 2.541,68  
Kultur- und Kommunikationszentrum k&k 1.162,53  
Volkshochschule der Burgenländischen Kroaten 8.002,22  
Moski pevski zbor Kralj Matjaz 631,60  
Folkloreensemble der BurgenlandkroatInnen Kolo Slavuj 2.500,00  
SUSEVO-AKTIV-NEBERSDORF 657,00  
Tamburica Cindrof 2.300,00  

Jugendzentrum Pfarre Kommende Rechberg  2.000,00  
17,28  

Verein Amaped 282,72  
ABCC - Zentrum für schulbegleitende Betreuung 1.373,85  
Kroatischer Kulturverein im Burgenland - HKD 702,07  
DSG Zell/Sele 4.515,34  
 

Eine Zuordnung der Rückförderungsgründe zu den Projektnamen würde einen nicht 

gerechtfertigten Verwaltungsaufwand bedeuten, da die meisten Förderungsverträge 

mehr als ein gefördertes Projekt/Maßnahme umfassen.  

Gründe für die Rückforderungen waren: 

- die zur Abrechnung vorgelegten Belege entsprachen nicht dem Widmungs-
zweck oder Förderzeitraum  

- der tatsächliche Förderungsbedarf entstand nicht in voller Höhe, z.B. durch 
Einnahmenüberschuss; Nichtdurchführung von Projekten/Maßnahmen; Über-
schreitung von vertraglich vereinbarten Höchstfördergrenzen; ein Betrag konn-
te belegmäßig nicht nachgewiesen werden, da sich die Kostenkalkulation im 
Förderantrag als überhöht erwies 

- Rechnungsbelege, Unterlagen, Berichte wurden trotz nachweislicher schriftli-
cher Aufforderung und Hinweis auf die Rechtsfolgen nicht erbracht. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Dr. OSTERMAYER 
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